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für das Land Nordrhein-Westfalen 


Betrifft: 	Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungs­
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Jahr­
gang 1997 

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 1997 Einband­
decken für einen Band vor zum Preis von 21,- DM zuzüg­
lich Versandkosten von 7,- DM 28,- DM. 

In diesem Betrag sind 15% Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen. 

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 1998 unter Angabe 
der Kundennummer an den Verlag erbeten. 

- GV. NW. 1998 S. 1. 
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2022 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 1 vom 7. Januar 1998 

.. Bekanntmachung der 
Anderung der Entschädigungssatzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Vom 27. November 1997 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. März 1996 (GV. NW. S. 124), hat die 
Landschaftsver.sammlung Rheinland am 27. November 
1997 folgende Anderung der Entschädigungssatzung des 
Landschaftsverbandes Rheinland vom 19. Januar 1995 
(GV. NW. S. 122) beschlossen: 

§ 6 der Entschädigungssatzung erhält folgende Fassung: 

,,§ 6 

Ersatz für Verdienstausfall 


(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des 
Landschaftsausschusses und der Ausschüsse haben An­
spruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, der für jede 
Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berech­
net wird. Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu 
ermitteln. Die letzte angefangene Stunde wird beim 
Ersatz des Verdienstausfalles voll gerechnet. 

Entgangener Verdienst aus Nebentätigkeiten und Ver­
dienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte 
erzielt werden können, bleiben außer Betracht. 

(2) Der zu zahlende Regelstundensatz wird auf 25,00 
DM festgesetzt. 

(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag anstelle 
des Regelstundensatzes der tatsächlich entstandene und 
nachgewiesene Verdienstausfall bis zu einem Höchstbe­
trag von 50,00 DM ersetzt. 

(4) Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des 
Regelstundensatzes eine Verdienstausfallpauschale je 
Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens nach billigem Ermessen bis zu 
einem Höchstbetrag von 50,00 DM festgesetzt wird. 

(5) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei 
Personen führen und nicht oder weniger als zwanzig 
Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit 
der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt min­
destens den Regelstundensatz. Statt des Regelstunden­
satzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für 
eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

(6) Der Verdienstausfallersatz beträgt höchstens 800,00 
DM je Monat. Die Nachholung nicht ausgeschöpfter 
Monatsbeträge in anderen Monaten desselben Jahres ist 
zulässig." 

Diese Änderung der Entschädigungssatzung des Land­
schaftsverbandes Rheinland tritt am 1. Januar 1998 in 
Kraft. 

Der Vorsitzende 

der Landschaftsversammlung Rheinland 


Dr. Wilhelm 


Der Direktor 

des Landschaftsverbandes Rheinland 


als Schriftführer 

der Landschaftsversammlung Rheinland 


Esser 


Die vorstehende Neufassung der Entschädigungssat­
zung wird gemäß § 6 Abs. 2 der Landschaftsverbandsord­
nung in der z. Zt. geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab­
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor­
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge­
führt, 
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht worden, 

der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan­
det oder 

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Köln, den 4. Dezember 1997 

Der Direktor 

des Landschaftsverbandes Rheinland 


Esser 


- GV. NW. 1998 S. 2. 

203010 
Ordnung des 


Vorbereitungsdienstes und der 

Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen 


(Ordnung des Vorbereitungsdienstes 

und der Zweiten Staatsprüfung - OVP )*) 


Vom 12. Dezember 1997 

Aufgrund der §§ 17 Abs. 5 und 19 Abs. 5 des Lehreraus­
bildungsgesetzes (LABG) in der Fassung der Bekannt­
machung vom 23. Juni 1989 (GV. NW. S. 421), geändert 
durch Gesetz vom 3. Mai 1994 (GV. NW. S. 220), wird im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Fi­
nanzministerium verordnet: 

Inhalt 


Erster Teil 

Vorbereitungsdienst 


Abschnitt I 

Einstellung und Dienstverhältnis 


§ 1 Voraussetzung für die Einstellung in den Vorberei­
tungsdienst und Dienstbezeichnungen 

§ 2 Ausbildungsbehörde 
§ 3 Einstellungsantrag 
§ 4 Einstellung 
§ 5 Dienstverhältnis 

Abschnitt 11 
Ziel, Dauer und Organisation 

§ 6 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Dauer des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
§ 9 Verantwortung für die Ausbildung an Studiensemi­

naren und Ausbildungsschulen 
§ 10 Ausbildung an Studienseminaren 
§ 11 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 12 Ausbildung an Schulen anderer Schulformen oder 

Schulstufen 
§ 13 Ausbildungskoordinatorinnen und Ausbildungsko­

ordinatoren 
§ 14 Begleitprogramm 
§ 15 Beurteilungen durch die Ausbildungslehrerinnen 

und Ausbildungslehrer 
§ 16 Planungs- und Entwicklungsgespräch 
§ 17 Abschlußbeurteilungen 

*) Nachfolgeordnung (siehe auch § 71 Übergangsvorschriften) 
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Zweiter Teil 

Ermittlung und Vergabe der Ausbildungsplätze 


in den Schulformen der 

Sekundarstufe I und der Sekundarstufe Ir 

§ 18 Ermittlung der Ausbildungsplätze 
§ 19 Vergabe der Ausbildungsplätze 
§ 20 Voraussetzungen des besonderen Vergabeverfahrens 
§ 21 Vergabe der Ausbildungsplätze im besonderen Ver­

gabeverfahren 
§ 22 Vergabe der Ausbildungsplätze an Bewerberinnen 

und Bewerber bei erstmaliger Bewerbung 

§ 23 Schwerpunkt in einer nicht gewählten Schulform 

§ 24 Mitteilung über den Ausbildungsschwerpunkt 


Dritter Teil 

Besondere Vorschriften 


für die einzelnen Lehrämter 


Abschnitt I 

Lehramt für die Primarstufe 


§ 25 Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachsemina­
ren oder in anderen organisatorischen Formen 


§ 26 Ausbildung an Ausbildungsschulen 

§ 27 Zweite Staatsprüfung 

§ 28 Übergangsbestimmungen 


Abschnitt Ir 
Lehramt für die Sekundarstufe I 

§ 29 Ausbildung an Ausbildungsschulen 

Abschnitt III 
Lehramt für die Sekundarstufe II 

§ 30 Einstellungsantrag 
§ 31 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 32 Ausbildung und Prüfung für Studienreferendarin­

nen und Studienreferendare mit einer Fächerver­
bindung gemäß § 14 Abs. 2 LABG 

§ 33 	Ausbildung und Prüfung für Studienreferendarin­
nen und Studienreferendare mit einer Fächerver­
bindung gemäß § 14 Abs. 3 LABG 

Abschnitt IV 

Lehramt für Sonderpädagogik 


§ 34 Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachsemina­

ren oder in anderen organisatorischen Formen 

§ 35 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 36 Zweite Staatsprüfung 

Vierter Teil 

Besondere Vorschriften 


für den Erwerb mehrerer Lehramtsbefähigungen 

gemäß § 10 Abs. 1 LABG 


Abschnitt I 

Befähigungen zum Lehramt 

für die Sekundarstufe I und 


zum Lehramt für die Primarstufe 


§ 37 	 Zuständiges Studienseminar und Ausbildung im 
Hauptseminar, in den Fachseminaren oder in ande­
ren organisatorischen Formen 

§ 38 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 39 Zweite Staatsprüfung 

Abschnitt II 

Befähigungen zum Lehramt 


für die Sekundarstufe II 

und zum Lehramt für die Sekundarstufe I 


§ 40 	Zuständiges Studienseminar und Ausbildung im 
Hauptseminar, in den Fach.seminaren oder in ande­
ren organisatorischen Formen 

§ 41 	Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 42 	Zweite Staatsprüfung 

Abschnitt III 

Befähigungen zum Lehramt 


für die Sekundarstufe II 

und zum Lehramt für Sonderpädagogik 


§ 43 	Zuständiges Studienseminar und Ausbildung im 
Hauptseminar, in den Fachseminaren oder in ande­
ren organisatorischen Formen 

§ 44 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 45 	Zweite Staatsprüfung 

Abschnitt IV 
Befähigungen zum Lehramt für Sonderpädagogik 

und zum Lehramt für die Primarstufe 

§ 46 Zuständiges Studienseminar und Ausbildung im 
Hauptseminar, in den Fachseminaren oder in ande­
ren organisatorischen Formen 

§ 47 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 48 Zweite Staatsprüfung 

Abschnitt V 
Befähigungen zum Lehramt für Sonderpädagogik 

und zum Lehramt für die Sekundarstufe I 

§ 49 Zuständiges Studienseminar und Ausbildung im 
Hauptseminar, in den Fachseminaren oder in ande­
ren organisatorischen Formen 

§ 50 Ausbildung an Ausbildungsschulen 
§ 51 Zweite Staatsprüfung 

Fünfter Teil 

Zweite Staatsprüfung 


§ 52 	Zweck der Prüfung 
§ 53 	 Einteilung der Zweiten Staatsprüfung 
§ 54 	Noten 
§ 55 	 Prüfungszeit 
§ 56 	Prüfungsamt 
§ 57 	Prüfungsausschuß 
§ 58 	Hausarbeit 
§ 59 	Unterrichtspraktische Prüfungen 
§ 60 	Kolloquium 
§ 61 	 Festsetzung der Leistungsnoten in den Fächern 
§ 62 Ermittlung des Gesamtergebnisses der Zweiten 

Staatsprüfung 
§ 63 Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und Versäu­

men von Prüfungsterminen 
§ 64 Rücktritt 
§ 65 Ordnungswidriges Verhalten 
§ 66 Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung 
§ 67 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 68 Besondere Prüfung in Erziehungswissenschaft 

Sechster Teil 
Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 

§ 69 Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 

Siebter Teil 
Schlußbestimmungen 

§ 70 	Schwerbehinderung 
§ 71 	Übergangsvorschriften 
§ 72 	 Ausführungsvorschriften 
§ 73 	Inkrafttreten 
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Erster Teil 

Vorbereitungsdienst 


Abschnitt I 

Einstellung und Dienstverhältnis 


§ 1 

Voraussetzung für die Einstellung 


in den Vorbereitungsdienst 

und Dienstbezeichnungen 


(1) In den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt kann 
eingestellt werden, wer 

1. 	die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt und 

2. 	 a) die Erste Staatsprüfung für das angestrebte Lehr­
amt bestanden hat oder 

b) 	eine Prüfung bestanden hat, die nach §19 Abs. 1 
oder 2 LABG als Erste Staatsprüfung für das 
angestrebte Lehramt anerkannt worden ist, 

3. 	 im Zweifelsfall die erforderlichen deutschen Sprach­
kenntnisse nachweist. 

(2) Auszubildende im Vorbereitungsdienst (im weiteren 
als Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter be­
zeichnet) führen während des Vorbereitungsdienstes fol­
gende Dienstbezeichnungen: 

Lehramt für die Primarstufe: 
Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter für das 
Lehramt für die Primarstufe, 

- Lehramt für die Sekundarstufe I: 
Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I, 

- Lehramt für die Sekundarstufe II: 
Studienreferendarin oder Studienreferendar für das 
Lehramt für die Sekundarstufe II, 

Lehramt für Sonderpädagogik: 

Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter für das 

Lehramt für Sonderpädagogik, 

- Lehramt Sekundarstufe I I Lehramt Primarstufe: 
Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I, 

- Lehramt Sekundarstufe II I Lehramt Sekundarstufe I: 
Studienreferendarin oder Studienreferendar für das 
Lehramt für die Sekundarstufe 11, 

- Lehramt Sekundarstufe II I Lehramt Sonderpädagogik: 
Studienreferendarin oder Studienreferendar für das 
Lehramt für die Sekundarstufe 11, 

- Lehramt Sonderpädagogik I Lehramt Primarstufe: 
Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter für das 

Lehramt für Sonderpädagogik, 


Lehramt Sonderpädagogik I Lehramt Sekundarstufe I: 

Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter für das 
Lehramt für Sonderpädagogik. 

Die Dienstbezeichnungen der Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter werden im Dritten Teil der 
Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten 
Staatsprüfung auch für Bewerberinnen und Bewerber 
vor Eintritt in den Vorbereitungsdienst verwendet. 

§2 
Ausbildungsbehörde 

Ausbildungsbehörde ist die Bezirksregierung; sie rich­
tet lehramtsbezogene Studienseminare ein und weist die 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter den Stu­
dienseminaren zu. Die Leiterinnen und Leiter der Stu­
dienseminare sind Vorgesetzte der Lehramtsanwärterin­
nen und Lehramtsanwärter. 

§3 
Einstellungsantrag 

(1) Der Antrag auf Einstellung in den Vorbereitungs­
dienst ist an die Bezirksregierung zu richten, in deren 

Bezirk die Einstellung angestrebt wird. Der Antrag muß 
mit den erforderlichen Unterlagen spätestens am 
15. August vor dem Einstellungstermin vorliegen. 

(2) Das Zeugnis über die Erste Staatsprüfung, das 
Zeugnis über die Erweiterungsprüfung, das Zeugnis über 
die Erste Staatsprüfung für ein weiteres Lehramt sowie 
der Nachweis der fachpraktischen Ausbildung können 
nachgereicht werden. Das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung wird ermächtigt, aus Gründen der zeitge­
rechten Durchführung des Einstellungsverfahrens Ter­
mine für die Nachreichung festzulegen. 

(3) Bei Fristversäumnis ist die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ausgeschlossen. 

§4 
Einstellung 

(1) Die Einstellung erfolgt zum 1. Februar eines jeden 
Jahres. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung 
kann bei besonderem Bedarf zusätzliche Einstellungster­
mine für einzelne Lehrämter oder Teile von ihnen 
bestimmen. 

(2) Die Einstellung erfolgt nicht, wenn die Fächer 
(Unterrichtsfächer, Lernbereiche, berufliche Fachrich­
tungen, sonderpädagogische Fachrichtungen) und ihre 
Mindestzahl nicht den im Land geltenden Bestimmungen 
entsprechen. Das Ministerium für Schule und Weiterbil ­
dung kann in besonders begründeten Fällen Ausnahmen 
von der Mindestzahl zulassen. Die Einstellung erfolgt 
auch nicht, wenn eine entsprechende Zweite Staatsprü­
fung nicht bestanden worden ist. 

(3) Die Ablehnung der Einstellung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich bekanntzugeben. 

§ 5 
Dienstverhältnis 

(1) Mit der Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
werden die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan­
wärter in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. 

(2) Das Beamtenverhältnis endet zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die bestandene oder endgültig nicht bestandene 
Zweite Staatsprüfung abgelegt worden ist. Die Prüfung 
ist abgelegt, sobald das Prüfungsergebnis schriftlich 
bekanntgegeben ist. 

Abschnitt II 

Ziel, Dauer und Organisation 


§ 6 

Ziel des Vorbereitungsdienstes 


Der Vorbereitungsdienst baut auf einem wissenschaft­
lichen Studium auf. Er ist so anzulegen, daß Lehramtsan­
wärterinnen und Lehramtsanwärter in einem kontinuier­
lichen wissenschaftlich fundierten Prozeß berufliche 
Handlungsfähigkeit, bezogen auf alle Lehrerfunktionen, 
erwerben. Diesem Ziel dient die von Studienseminar und 
Ausbildungsschule im Rahmen der jeweiligen Funktion 
gemeinsam getragene und verantwortete Ausbildung. In 
deren Verlauf entwickeln Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter teils angeleitet teils selbständig und 
eigenverantwortlich die erforderlichen Qualifikationen 
in den miteinander verbundenen beruflichen Handlungs­
feidern. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
sollen insbesondere lernen, 

- didaktisch, methodisch und fachwissenschaftlich fach­
bezogenen und fachübergreifenden Unterricht zu pla­
nen und durchzuführen, 

selbständig und im Zusammenwirken mit Kolleginnen 
und Kollegen Unterricht auch im Sinne einer Quali ­
tätssicherung zu evaluieren, 

- dem Erziehungsauftrag der Schule entsprechend Schü­
lerinnen und Schüler in der Entwicklung ihrer Persön­
lichkeit und ihrer sozialen Rolle zu unterstützen, 

- sich mit den an der Erziehung und Bildung Beteiligten 
über die Gestaltung und Weiterentwicklung der schuli ­
schen Arbeit zu verständigen, 
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- die gesamte Tätigkeit im beruflichen Handlungsfeld 
selbständig, selbstverantwortlich und selbstkritisch zu 
planen, zu realisieren und zu evaluieren. 

Die Ausbildung richtet sich an den Richtlinien und 
Lehrplänen für die Schule sowie an den Rahmenvorgaben 
für den Vorbereitungsdienst aus. 

§7 

Dauer des Vorbereitungsdienstes 


(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 

(2) Von Amts wegen sind Zeiten eines für das ange­
strebte oder ein vergleichbares Lehramt geleisteten Vor­
bereitungsdienstes anzurechnen. Auf Antrag können Zei­
ten einer beruflichen Tätigkeit, die nach Art und Umfang 
geeignet ist, die für das angestrebte Lehramt erforderli ­
chen Fähigkeiten zu vermitteln, auf den Vorbereitungs­
dienst angerechnet werden; es sind jedoch mindestens 
zwölf Monate zu leisten. 

(3) Der Vorbereitungsdienst kann auf Antrag aus 
besonderen Gründen in der Regel um bis zu sechs Monate 
verlängert werden. 

(4) Bei der Entscheidung der Ausbildungsbehörde über 
eine Anrechnung oder Verlängerung des Vorbereitungs­
dienstes ist der Ausbildungsstand zu berücksichtigen und 
festzulegen, zu welchen Zeitpunkten die Beurteilungen 
nach § 17 abzugeben sind. Das zuständige Prüfungsamt 
ist zu beteiligen. 

§8 

Ausbildung im Vorbereitungsdienst 


Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehr­
amtsanwärter an Studienseminaren und an ihnen zuge­
ordneten Ausbildungsschulen, die dem jeweiligen Lehr­
amt entsprechen, findet in den Fächern der Ersten 
Staatsprüfung statt. An die Stelle eines der Fächer der 
Ersten Staatsprüfung kann nach Wahl der Lehramtsan­
wärterinnen und Lehramtsanwärter ein Fach einer Er­
weiterungsprüfung zur Ersten Staatsprüfung treten. 

§ 9 

Verantwortung für die Ausbildung 


an Studienseminaren und Ausbildungsschulen 


(1) Im Rahmen der in § 6 festgelegten Ausbildungsauf­
gaben von Studienseminar und Ausbildungsschule ge­
stalten die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär­
ter ihre Ausbildung eigenverantwortlich. 

(2) Studienseminar und Ausbildungsschule verantwor­
ten die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter, insbesondere die schulpraktische 
Ausbildung, im Rahmen ihrer jeweiligen Funktionen 
gemeinsam. Sie erfüllen die daraus erwachsenden Aufga­
ben in engem Zusammenwirken auf der Grundlage von 
organisatorischen Absprachen im Interesse einer ord­
nungsgemäßen Ausbildung. Dabei werden sie von der 
Ausbildungsbehörde unterstützt. 

(3) Die schulische Verantwortung für den Unterricht 
der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
trägt die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(4) Die Gesamtverantwortung für die Durchführung 
der Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehr­
amtsanwärter trägt die Leiterin oder der Leiter des 
Studienseminars. 

§10 
Ausbildung an Studienseminaren 

(1) Die Studienseminare nehmen die' Ausbildungsauf­
gaben im Hauptseminar und im Fachseminar oder auch 
in anderen Veranstaltungsformen wahr. Für die Ausbil ­
dungsaufgaben stehen durchschnittlich sieben Wochen­
stunden zur Verfügung. Die Ausbildung wird inhaltlich 
und organisatorisch jeweils durch das Seminarrahmen­
konzept, durch Seminarrahmenpläne und das Seminar­
programm gestaltet. 

(2) Für die Durchführung von Seminarveranstaltungen 
mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär­

tern ist dem Studienseminar wöchentlich ein Tag vorbe­
halten. Weitere Regelungen bleiben Absprachen zwi­
schen dem Studienseminar und den Ausbildungsschulen 
vorbehalten. 

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars, 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter, die Hauptsemi­
narleiterin oder der Hauptseminarleiter, die Fachleite­
rinnen und Fachleiter sowie mit besonderen Aufgaben 
Beauftragte führen Seminarveranstaltungen durch. 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind zur 
Teilnahme an Seminarveranstaltungen verpflichtet. 

§11 
Ausbildung an Ausbildungsschulen 

(1) Die schulpraktische Ausbildung findet an Ausbil ­
dungsschulen statt. Alle Schulen sind Ausbildungsschu­
len. Die Ausbildungsbehörde beauftragt jeweils Ausbil ­
dungsschulen und ordnet sie Studienseminaren zu. 

(2) Nach vorangegangener frühzeitiger Abstimmung 
zwischen dem Ausbildungsdezernat und den Schulauf­
sichtsdezernaten der Bezirksregierung sowie den Schul­
ämtern weisen die Leiterinnen oder Leiter der Studiense­
minare im Auftrag der Ausbildungsbehörde Lehramtsan­
wärterinnen und Lehramtsanwärter der Ausbildungs­
schule zur schulpraktischen Ausbildung zu. 

(3) Die schulpraktische Ausbildung umfaßt Hospitatio­
nen und Ausbildungsunterricht (Unterricht unter Anlei­
tung und selbständiger Unterricht, der teilweise zur 
Deckung des Unterrichtsbedarfs dient). Sie erstreckt sich 
auch auf außerunterrichtliche Aufgabenfelder der 
Schule. Hauptseminarleiterinnen oder Hauptseminarlei­
ter, Fachleiterinnen und Fachleiter besuchen die Lehr­
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Unter­
richt. Diese Unterrichtsbesuche dienen der Anleitung, 
Beratung und Unterstützung der Lehramtsanwärterin­
nen und Lehramtsanwärter. Die Zahl der Besuche richtet 
sich nach den Erfordernissen der Ausbildung. Die Besu­
che sind auch Grundlage für die Langzeitbeobachtung 
gemäß § 17. Sie können sich auch auf Tätigkeiten der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bezie­
hen, die dem außerunterrichtlichen Aufgabenfeld der 
Schule zuzuordnen sind. 

(4) Die schulpraktische Ausbildung umfaßt durch­
schnittlich 12 Wochenstunden; davon entfallen im zwei­
ten, dritten und vierten Ausbildungshalbjahr auf den 
selbständigen Unterricht durchschnittlich sechs Wochen­
stunden. Im ersten Ausbildungshalbjahr wird selbständi­
ger Unterricht in der Regel nicht erteilt. Die Ausbil ­
dungsbehörde kann mit Zustimmung der Seminarkonfe­
renz des Studienseminars und der zugeordneten Ausbil ­
dungsschulen versuchsweise zulassen, daß selbständiger 
Unterricht ausschließlich im zweiten und dritten Ausbil ­
dungshalbjahr mit durchschnittlich neun Wochenstun­
den stattfindet. Die Ausbildungszeit, die im Verfügungs­
bereich der Ausbildungsschule liegt, bestimmt sich nach 
den Erfordernissen des Unterrichts einschließlich unter­
richtsorganisatorischer Anforderungen und sonstiger 
notwendiger Schulveranstaltungen. Der selbständige 
Unterricht ist sicherzustellen. Die Regelungen im einzel­
nen bleiben Absprachen zwischen dem Studienseminar 
und der Ausbildungsschule vorbehalten. 

(5) Von den insgesamt in den drei Ausbildungshalbjah­
ren zu erteilenden 18 Wochenstunden selbständigen 
Unterrichts nimmt die Ausbildungsschule für Ausbil ­
dungszwecke das Äquivalent von drei Wochenstunden als 
Anrechnungsstunden in Anspruch. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter weist im 
Benehmen mit der Seminarleiterin oder dem Seminarlei­
ter der Lehramtsanwärterin oder dem Lehramtsanwärter 
selbständigen Unterricht zu. Dabei sind die Wünsche der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ange­
messen zu berücksichtigen. 

(7) Über die schulpraktische Ausbildung hinausgehen­
der Unterricht kann Lehramtsanwärterinnen und Lehr­
amtsanwärtern nur mit ihrer Zustimmung und nur in der 
Höhe von bis zu zwei Wochenstunden übertragen werden. 
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§ 12 

Ausbildung an Schulen 


anderer Schulformen oder Schulstufen 


(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
sollen während ihrer Ausbildung Verständnis für die 
besonderen Aufgaben und Probleme einer anderen 
Schulform oder Schulstufe erwerben. Sie werden in 
einem den Anforderungen des angestrebten Lehramtes 
entsprechenden Anteil ihrer Gesamtausbildungszeit an 
einer Schule oder mehreren Schulen einer anderen Schul­
form oder Schulstufe tätig. Das gilt auch für die kombi­
nierte Ausbildung in zwei Lehrämtern. 

(2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
können ihnen geeignet erscheinende Schulen vorschla­
gen. Das Studienseminar weist unter Berücksichtigung 
der Vorschläge der Lehramtsanwärterinnen und Lehr­
amtsanwärter auf der Grundlage von Absprachen mit 
den Schulen die Lehramtsanwärterinnen und Lehramts­
anwärter den Schulen zu. 

(3) Das Studienseminar legt in Absprache mit der 
Schule die Art der Tätigkeit in der Schule der anderen 
Schulform oder Schulstufe so fest, daß sie in einem 
ausbildungsdidaktischen Zusammenhang mit der Ausbil ­
dung in der gewählten Schulform oder Schulstufe steht. 
Es bestimmt die Aufgaben und die Form des Nachweises 
der Tätigkeit in der zugewiesenen Schulform. 

(4) Das Studienseminar begleitet in Kooperation mit 
der jeweiligen Schule die Tätigkeit der Lehramtsanwär­
terinnen und Lehramtsanwärter und berücksichtigt sie in 
der Seminarausbildung. 

§ 13 
Ausbildungskoordinatorinnen 
und Ausbildungskoordinatoren 

(1) An Ausbildungsschulen bestellt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter im Benehmen mit der Lehrerkonfe­
renz eine Ausbildungskoordinatorin oder einen Ausbil ­
dungskoordinator sowie mindestens eine Vertreterin oder 
einen Vertreter. Im Einvernehmen mehrerer Ausbil ­
dungsschulen mit einer geringen Zahl von Lehramtsan­
wärterinnen und Lehramtsanwärtern können eine ge­
meinsame Ausbildungskoordinatorin oder ein gemeinsa­
mer Ausbildungskoordinator sowie mindestens eine Ver­
treterin oder ein Vertreter bestellt werden. 

(2) Wesentliche Funktionen der Ausbildungskoordina­
torin oder des Ausbildungskoordinators sind: 

Mitwirkung an Maßnahmen der Begleitung von Lehr­
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, 

- Organisatorische Unterstützung der regelmäßigen Ko­
operation zwischen Studienseminar und Ausbildungs­
schule und der Beratung von Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtern durch Seminarausbilderin­
nen, Seminarausbilder, Ausbildungslehrerinnen und 
Ausbildungslehrer, 

ergänzende Beratung und Unterstützung für Lehr­
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter vor Ort. 

Die Ausbildungskoordinatorin oder der Ausbildungsko­
ordinator wirkt darauf hin, daß Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter Erfahrungen in allen Stufen oder 
vergleichbaren Organisationsformen der gewählten oder 
zugewiesenen Schulform machen können. 

§ 14 
Begleitprogramm 

(1) Ausbildungsschulen entwickeln gemeinsam mit den 
Studienseminaren ein Begleitprogramm. Für mehrere 
kleinere Ausbildungsschulen kann ein gemeinsames Be­
gleitprogramm entwickelt werden. 

(2) In dem Begleitprogramm werden die Ausbildungs­
bemühungen von Ausbildungsschule und Studienseminar 
in ihren Zielrichtungen aufeinander bezogen und zusam­
mengeführt. Es soll unter anderem ein individuelles 
Beratungsangebot und ein Angebot zum Erlernen kolle­
gialer Arbeits- und Beratungsformen sowie zum Erlernen 
von Verfahren der Qualitätssicherung enthalten. 

§ 15 

Beurteilungen durch die Ausbildungslehrerinnen 


und Ausbildungslehrer 


Die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer 
beurteilen die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan­
wärter unverzüglich schriftlich ohne Note, nachdem sie 
die Ausbildung bei ihnen beendet haben; bei längeren 
Unterrichtsabschnitten sind die Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter spätestens nach einem Schul­
halbjahr zu beurteilen. 

§ 16 

Planungs- und Entwicklungsgespräch 


(1) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwär­
ter, die Ausbildungskoordinatorin oder der Ausbildungs­
koordinator und eine an der Ausbildung beteiligte Semi­
narausbilderin oder ein an der Ausbildung beteiligter 
Seminarausbilder nach Wahl der Lehramtsanwärterin 
oder des Lehramtsanwärters führen am Ende des zweiten 
Ausbildungshalbjahres ein Planungs- und Entwicklungs­
gespräch. 

(2) Das Planungs- und Entwicklungsgespräch soll sich 
auf die Entwicklung von Qualifikationen und den er­
reichten Ausbildungsstand beziehen und Perspektiven 
für die weitere Ausbildung in Schule und Seminar 
aufzeigen. 

§ 17 
Abschlußbeurteilungen 

(1) Verlauf und Erfolg des Vorbereitungsdienstes wer­
den mit einer zusammenfassenden Note bewertet. 

(2) Die zusammenfassende Note wird aus den Noten der 
abschließenden Beurteilungen der Seminarausbilderin­
nen und Seminarausbilder und der Schulleiterin oder des 
Schulleiters gebildet. Die Schulleiterinnen und Schullei ­
ter können sich in ihrer Funktion in der Ausbildung 
durch ihre Vertreterinnen oder Vertreter oder mit Zu­
stimmung der Schulaufsicht durch eine Lehrerin oder 
einen Lehrer mit besonderer Funktion vertreten lassen. 

(3) Die abschließenden Beurteilungen der Seminaraus­
bilderinnen und Seminarausbilder und der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bewerten Eignung und Leistung der 
Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters um­
fassend auf der Grundlage ihrer jeweils funktionsspezifi ­
schen Erkenntnisse. Die Hauptseminarleiterin oder der 
Hauptseminarleiter erstellen ihre Beurteilung unter Be­
rücksichtigung der Beurteilungen der Fachleiterinnen 
und Fachleiter. Fachleiterinnen und Fachleiter erstellen 
ihre Beurteilungen in Kenntnis der Beurteilungen der 
Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter beurteilt die Lehramts­
anwärterinnen und Lehramtsanwärter auf der Grundlage 
eigener Langzeitbeobachtung und der Beurteilungen der 
Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer. Die No­
ten der abschließenden Beurteilungen müssen spätestens 
zwei Monate vor dem Ende des Vorbereitungsdienstes 
dem Prüfungsamt mitgeteilt werden. 

(4) Das Prüfungsamt legt die zusammenfassende Note 
fest. Sie wird aus der durch sechs geteilten Summe der 
dreifach gewichteten Note der Schulleiterin oder des 
Schulleiters und den einfach gewichteten Noten der drei 
Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder errechnet. 
Bei dem Lehramt für die Primarstufe wird die zusam­
menfassende Note aus der durch acht geteilten Summe 
der vierfach gewichteten Note der Schulleiterin oder des 
Schulleiters und den einfach gewichteten Noten der vier 
Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern errech­
net. 

(5) Die abschließenden Beurteilungen sind den Lehr­
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern unverzüg­
lich auszuhändigen. Sie haben das Recht zu einer schrift ­
lichen Gegenäußerung innerhalb einer Woche. Ein Wi­
derspruchsrecht gemäß § 68 VwGO besteht nur im 
Rahmen von § 62 Abs. 3. 
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Zweiter Teil 

Ermittlung und Vergabe der Ausbildungsplätze 


in den Schulformen der Sekundarstufe I 

und der Sekundarstufe 11 


§ 18 

Ermittlung der Ausbildungsplätze 


(1) In den Schulen der Sekundarstufe I und der 
Sekundarstufe 11 sind Ausbildungsplätze entsprechend 
der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewetber oder 
einer etwaigen, in rechtlich verbindlicher Weise festge­
legten Höchstzahl im Vorbereitungsdienst auszuweisen. 

(2) Im Rahmen der ausgewiesenen Gesamtzahl der 
Ausbildungsplätze wird zu jedem Aufnahmetermin ge­
sondert für jedes Fach die Zahl der Ausbildungsplätze in 
jeder Schulform festgelegt. Die Zuordnung der Ausbil ­
dungsplätze zu den Schulformen der Sekundarstufe I und 
der Sekundarstufe 11 wird im Verhältnis des jeweils 
erteilten Fachunterrichts vorgenommen. Dabei sind die 
letzten vorliegenden Amtlichen Schuldaten zugrunde zu 
legen. Die ermittelten Zahlen der Ausbildungsplätze der 
einzelnen Schulformen können nach Maßgabe des Unter­
richtsbedarfs und der voraussichtlichen Entwicklung der 
Schülerzahlen korrigiert werden. 

§ 19 

Vergabe der Ausbildungsplätze 


(1) Bewerberinnen und Bewerber, deren Ausbildungs­
schwerpunkt aufgrund der Bestimmungen des § 29 Abs. 2, 
des § 31 Abs. 2 und des § 44 in einer bestimmten 
Schulform liegt, und Bewerberinnen und Bewerber, die 
einen Ausbildungsschwerpunkt gemäß § 41 gewählt ha­
ben, wird ein Ausbildungsplatz in dieser Schulform 
zugewiesen. 

(2) Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber höher 
als die Zahl der in dieser Schulform verfügbaren Ausbil ­
dungsplätze, wird durch ein Vergabeverfahren gemäß 
§§ 21, 22 entschieden, wer von diesen Bewerberinnen und 
Bewerbern den gewählten Ausbildungsschwerpunkt oder 
den anderen von ihm gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 angege­
benen Ausbildungsschwerpunkt erhält. 

(3) Die nach der Zuweisung gemäß Absatz 1 noch 
verfügbaren Ausbildungsplätze werden an Bewerberin­
nen und Bewerber entsprechend dem gewählten Schul­
formschwerpunkt nach Maßgabe der folgenden Bestim­
mungen vergeben. 

(4) Für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht ange­
ben, in welcher Schulform der Schwerpunkt ihrer Ausbil ­
dung liegen soll, bestimmt das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung oder die von ihm bestimmte Behörde, 
in welcher Schulform der Schwerpunkt ihrer Ausbildung 
liegt. 

§ 20 
Voraussetzungen des besonderen Vergabeverfahrens 

(1) Sofern die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, 
die den Schwerpunkt ihrer Ausbildung in einer bestimm­
ten Schulform gewählt haben, höher ist als die Zahl der 
verfügbaren Ausbildungsplätze in dieser Schulform, neh­
men diese Bewerberinnen und Bewerber an einem beson­
deren Vergabeverfahren teil. 

(2) Das Verfahren wird für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und für das Lehramt für die Sekundar­
stufe 11 gesondert durchgeführt. 

§ 21 

Vergabe der Ausbildungsplätze 


im besonderen Vergabeverfahren 


(1) Im besonderen Vergabeverfahren werden Ausbil ­
dungsplätze zunächst unter Berücksichtigung schwer­
wiegender sozialer Gesichtspunkte und danach nach 
Rangfolge und bei gleichem Rang nach Losentscheid 
vergeben. 

(2) Die nach der Vergabe unter Berücksichtigung 
schwerwiegender sozialer Gesichtspunkte verbleibenden 
Ausbildungsplätze in der Schulform werden zunächst an 

Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich nach 
dieser Ordnung im Land Nordrhein- Westfalen um einen 
Ausbildungsplatz in dieser Schulform einmal oder mehr­
mals vergeblich beworben haben und nicht in den 
Vorbereitungsdienst eingestellt worden sind. Die Rang­
folge dieser Bewerberinnen und Bewerber richtet sich 
nach der Zahl ihrer vergeblichen Bewerbungen. Reicht 
die Zahl der Ausbildungsplätze nicht aus, um sämtlichen 
Bewerberinnen und Bewerbern einen Ausbildungsplatz 
in der gewählten Schulform zuzuweisen, werden die 
Ausbildungsplätze der Rangfolge entsprechend vergeben. 

(3) Reicht die Zahl der Ausbildungsplätze nicht aus, um 
sämtlichen Bewerberinnen und Bewerbern mit gleichem 
Rang einen Ausbildungsplatz in der gewählten Schul­
form zuzuweisen, findet ein Losverfahren statt. 

§ 22 

Vergabe der Ausbildungsplätze an Bewerberinnen 


und Bewerber bei erstmaliger Bewerbung 


Die Entscheidung über die Zuweisung der nach Ver­
gabe gemäß § 21 noch freien Ausbildungsplätze in der 
gewählten Schulform wird für Bewerberinnen und Be­
werber, die sich erstmals um Einstellung in diesen 
Vorbereitungsdienst bewerben, durch das Los getroffen. 

§ 23 

Schwerpunkt in einer nicht gewählten Schulform 


(1) Bewerberinnen und Bewerbern, denen ein Ausbil ­
dungsplatz in der von ihnen gewählten Schulform nicht 
zugewiesen werden kann, bietet das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung oder die von ihm bestimmte 
Behörde einen Ausbildungsplatz in einer anderen Schul­
form an. 

(2) Dieses Angebot wird vornehmlich unter Berücksich­
tigung des Ziels gemacht, die Schulen in den einzelnen 
Schulformen in etwa gleichmäßig mit Ausbildungsunter­
richt in Anspruch zu nehmen. 

§ 24 

Mitteilung über den Ausbildungsschwerpunkt 


(1) In dem Bescheid über die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst teilt die Bezirksregierung allen Be­
werberinnen und Bewerbern mit, in welcher Schulform 
der Schwerpunkt der Ausbildung liegt. 

(2) Sofern der Ausbildungsschwerpunkt nicht der Wahl 
der Bewerberinnen und Bewerber entspricht, ist die 
Entscheidung zu begründen. 

Dritter Teil 
Besondere Vorschriften für die einzelnen Lehrämter 

Abschnitt I 

Lehramt für die Primarstufe 


§ 25 

Ausbildung im Hauptseminar, 


in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
nehmen gemäß § 10 Abs. 3 an den Veranstaltungen des 
Hauptseminars sowie der drei Fachseminare bzw. auch 
an Veranstaltungen in anderen organisatorischen Formen 
teil, die den Fächern der Ersten Staatsprüfung oder nach 
ihrer Wahl einer Erweiterungsprüfung und zwei Fächern 
ihrer Ersten Staatsprüfung entsprechen. Die Fächer 
Deutsch und Mathematik der Ersten Staatsprüfung kön­
nen nicht ersetzt werden. § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unbe­
rührt. 

(2) Die gesamte Dauer der Veranstaltungen des Haupt­
seminars und der drei Fachseminare soll die in § 10 Abs. 1 
vorgesehenen Zeiten nicht überschreiten. 

§ 26 
Ausbildung an Ausbildungsschulen 

Jede Lehramtsanwärterin und jeder Lehramtsanwärter 
soll im Verlauf der Ausbildung nach Möglichkeit in allen 
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Jahrgangsstufen ausgebildet werden. An den besonderen 
Aufgaben der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, an 
der pädagogischen Diagnostik, an Erziehungsplanung, 
Fördermaßnahmen und Begutachtung sind die Lehramts­
anwärterinnen und Lehramtsanwärter zu beteiligen. 

§ 27 

Zweite Staatsprüfung 


(1) Die unterrichtspraktischen Prüfungen gemäß § 53 
Nr. 2 sind im Schwerpunktfach und in einem weiteren 
von der Lehramtsanwärterin oder dem Lehramtsanwär­
ter benannten Fach zu erbringen. 

(2) Für jedes Fach, in dem eine unterrichtspraktische 
Prüfung gemäß § 53 Nr. 2 abgelegt wird, ist eine Note 
gemäß § 61 festzulegen. 

(3) In dem Fach, in dem keine unterrichtspraktische 
Prüfung gemäß § 53 Nr. 2 abgelegt wird, schließt die 
Ausbildung mit dem Endgutachten der Fachleiterin oder 
des Fachleiters ab. Sie wird für dieses Fach mit der Note 
des Endgutachtens in das Zeugnis über die Zweite 
Staatsprüfung aufgenommen. 

§ 28 
Übergangsbestimmungen 

(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die gemäß § 29 Abs. 2 LABG die Erste Staatsprüfung nach 
früher geltendem Recht abgelegt haben, sowie Lehramts­
anwärterinnen und Lehramtsanwärter aus anderen Bun­
desländern mit zwei Fächern oder Lernbereichen oder 
mit drei Fächern oder Lernbereichen, die wegen Fehlens 
der Fächer oder Lernbereiche Deutsch und Mathematik 
nur in zwei Fächern oder Lernbereichen ihrer Wahl 
ausgebildet werden, nehmen an einem Fachseminar in 
einem dritten Fach nach folgenden Bestimmungen teil: 
a) 	sofern deren Erste Staatsprüfung das Fach Deutsch 

oder den Lernbereich Sprache und das Fach oder den 
Lernbereich Mathematik nicht umfaßte, nehmen sie 
an Veranstaltungen des Fachseminars Deutsch oder 
Mathematik teil, . 

b) 	sofern deren Erste Staatsprüfung nur eines der beiden 
Fächer oder Lernbereiche Deutsch/Sprache und Ma­
thematik umfaßte, nehmen sie an Veranstaltungen des 
Fachseminars in dem jeweils anderen Fach teil, 

c) 	 sofern deren Erste Staatsprüfung das Fach Deutsch 
oder den Lernbereich Sprache und das Fach oder den 
Lernbereich Mathematik umfaßte, nehmen sie an 
Veranstaltungen des Lernbereichsseminars Sachun­
terricht teil. 

(2) Die Gegenstände der Veranstaltungen der Fachse­
minare gemäß Absatz 1 sind so zu wählen, daß den 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern die 
fachlichen und fachdidaktischen Grundlagen für die 
Unterrichtsplanung und -gestaltung gelegt werden. Der 
zeitliche Umfang richtet sich nach § 25 Abs. 2; eine 
kursförmige Blockung der Veranstaltungen ist zulässig. 

(3) Die Ausbildung im dritten Fach umfaßt Ausbildung 
an Schulen und Veranstaltungen gemäß Absatz 1. Die 
Ausbildung schließt mit einer Beurteilung gemäß § 17 
Abs. 3 ab. In dem Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung 
wird im dritten Fach eine Note auf der Grundlage dieser 
Beurteilung ausgewiesen. 

Abschnitt 11 

Lehramt für die Sekundarstufe I 


§ 29 

Ausbildung an Ausbildungsschulen 


(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die den Vorbereitungsdienst in Fächern durchführen 
wollen, die beide in den Stundentafeln mehrerer Schul­
formen der Sekundarstufe I vorgesehen sind, können 
nach ihrer Wahl im Einstellungsantrag (§ 3 Abs. 1) 
angeben, in welchem Schulformschwerpunkt sie ausge­
bildet werden wollen. 

(2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die den Vorbereitungsdienst in Fächern durchführen 
wollen, von denen mindestens eines in der Stundentafel 
nur einer Schulform der Sekundarstufe I vorgesehen ist, 
werden in dieser Schulform ausgebildet. 

(3) Jede Lehramtsanwärterin und jeder Lehramtsan­
wärter soll im Verlauf der Ausbildung auch in den beiden 
ersten und in den beiden letzten Jahrgangsstufen der 
Sekundarstufe I ausgebildet werden. 

Abschnitt III 

Lehramt für die Sekundarstufe 11 


§ 30 

Einstellungsantrag 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die eine Erste Staatsprüfung in einer beruflichen Fach­
richtung abgelegt haben, müssen den Nachweis einer 
fachpraktischen Ausbildung von zwölf Monaten erbrin­
gen. 

(2) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die eine Erste Staatsprüfung in einer beruflichen Fach­
richtung abgelegt haben, die nicht den in Nordrhein­
Westfalen geltenden Bestimmungen (§ 4 Abs. 2) ent­
spricht, können ausnahmsweise in den Vorbereitungs­
dienst eingestellt werden, sofern sie eine fachpraktische 
Ausbildung von zwölf Monaten nachweisen, schulischer 
Bedarf besteht und eine entsprechende Ausbildung ge­
währleistet werden kann. Die Entscheidung trifft das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung. 

§ 31 

Ausbildung an Ausbildungsschulen 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die den Vorbereitungsdienst in Fächern durchführen 
wollen, die beide in den Stundentafeln der Schulformen 
der Sekundarstufe 11 vorgesehen sind, können nach ihrer 
Wahl im Einstellungsantrag (§ 3 Abs. 1) angeben, in 
welcher Schulform sie ausgebildet werden wollen. 

(2) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die den Vorbereitungsdienst in Fächern durchführen 
wollen, von denen mindestens eins in der Stundentafel 
nur einer Schulform der Sekundarstufe 11 vorgesehen ist, 
werden in dieser Schulform ausgebildet. 

(3) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die in beruflichen Schulen ausgebildet werden, sollen in 
mehreren Bildungsgängen des beruflichen Schulwesens 
schulpraktisch ausgebildet werden. In ihrer Ausbildung 
soll die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
berücksichtigt werden. 

§ 32 

Ausbildung und Prüfung für 


Studienreferendarinnen und Studienreferendare 

mit einer Fächerverbindung 


gemäß § 14 Abs. 2 LABG 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare 
mit einer Fächerverbindung gemäß § 14 Abs. 2 LABG 
werden im Studienseminar (§ 10) auch unter Berücksich­
tigung der besonderen fachdidaktischen Probleme der 
Sekundarstufe I ausgebildet; sie können in ihrer Schwer­
punktschulform auch in der Sekundarstufe I Ausbil ­
dungsunterricht erteilen. 

(2) In einem Fach gemäß § 14 Abs. 2 LABG kann ein 
Prüfungsteil gemäß § 53 Nr. 1 oder 2 in der Sekundar­
stufe I dieser Schulform durchgeführt werden. 

§ 33 

Ausbildung und Prüfung für 


Studienreferendarinnen und Studienreferendare 

mit einer Fächerverbindung 


gemäß § 14 Abs. 3 LABG 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die in der Ersten Staatsprüfung anstelle einer Prüfung im 
zweiten Fach eine Prüfung in Sondererziehung und 
Rehabilitation abgelegt haben, werden im Fachseminar 
des Unterrichtsfaches oder der beruflichen Fachrichtung 
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und im Fachseminar der sonderpädagogischen Fachrich­
tung ausgebildet; § 31 gilt entsprechend. 

(2) Eine der unterrichtspraktischen Prüfungen gemäß 
§ 53 Nr. 2 ist im Unterrichtsfach oder in der beruflichen 
Fachrichtung, die andere unterrichtspraktische Prüfung 
ist in der sonderpädagogischen Fachrichtung zu erbrin­
gen. 

Abschnitt IV 

Lehramt für Sonderpädagogik 


§ 34 

Ausbildung im Hauptseminar, 


in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter erfolgt neben dem Hauptseminar in 
den Fachseminaren 

1. 	 einer sonderpädagogischen Fachrichtung oder der 
Fachrichtung ihrer Erweiterungsprüfung, 

2. 	 eines Unterrichtsfaches oder Lernbereiches. 

In der Aushildung werden die weiteren sonderpädagogi­
schen Fachrichtungen und die Anforderungen unter­
schiedlicher Orte sonderpädagogischer Förderung be­
rücksichtigt. 

(2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
die die Erste Staatsprüfung in zwei Unterrichtsfächern 
der Primarstufe abgelegt haben, nehmen nach ihrer Wahl 
am Fachseminar für eines dieser Unterrichtsfächer teil. 
Im Einstellungsantrag (§ 3 Abs. 2) haben diese Lehramts­
anwärterinnen und Lehramtsanwärter das gewählte 
Fachseminar anzugeben. 

§ 35 

Ausbildung an Ausbildungsschulen 


(1) Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter findet an Schulen statt, in denen 
Kinder und Jugendliche sonderpädagogisch gefördert 
werden. Die Ausbildung enthält schulpraktische Tätig­
keiten an mindestens einem weiteren Ort sonderpädago­
gischer Förderung gemäß § 12 Abs. 2 und 4 der Verord­
nung über die Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs und die Entscheidung über den schuli ­
schen Förderort (VO-SF). 

(2) Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter findet in der Regel in unterschiedli ­
chen Jahrgangsstufen statt. 

(3) Die Ausbildung berücksichtigt insbesondere die 
sonderpädagogische Diagnostik, die Förderplanung, die 
Begutachtung sowie den Unterricht in weiteren Unter­
richtsfächern bzw. Lernbereichen. Die Lehramtsanwär­
terinnen und Lehramtsanwärter wirken während des 
Vorbereitungsdienstes an wenigstens einem Verfahren 
gemäß VO-SF mit. 

§ 36 

Zweite Staatsprüfung 


Eine der unterrichtspraktischen Prüfungen gemäß § 53 
Nr. 2 ist in dem Unterrichtsfach oder Lernbereich zu 
erbringen, in dem gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die 
Ausbildung erfolgt ist; die andere unterrichtspraktische 
Prüfung ist - in einem davon abweichenden Unterrichts­
fach oder Lernbereich in der sonderpädagogischen 
Fachrichtung zu erbringen. 

Vierter Teil 

Besondere Vorschriften 


für den Erwerb mehrerer Lehramtsbefähigungen 

gemäß § 10 Abs. 1 LABG 


Abschnitt I 

Befähigungen zum Lehramt für die 


Sekundarstufe I und zum 

Lehramt für die Primarstufe 


§ 37 

Zuständiges Studienseminar und 


Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mit 
einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt für die Primarstufe in zwei übereinstimmenden 
Fächern werden in einem Studienseminar für das Lehr­
amt für die Sekundarstufe I in den Fächern ihrer Ersten 
Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
ausgebildet; eines der beiden Fächer kann durch ein Fach 
der Erweiterungsprüfung zu der Ersten Staatsprüfung 
ersetzt werden. 

(2) In der Ausbildung im Hauptseminar und in den 
Fachseminaren oder in anderen organisatorischen For­
men sind die Erfordernisse des Lehramtes für die Primar­
stufe zu berücksichtigen (§ 12). 

§ 38 
Ausbildung an Ausbildungsschulen 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mit 
einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt für die Primarstufe in zwei übereinstimmenden 
Fächern werden in einer Schulform der Sekundarstufe I 
schulpraktisch ausgebildet und in der Grundschule ge­
mäß § 12 tätig; für die Festlegung der Schulform gilt § 29 
Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

§39 

Zweite Staatsprüfung 


In der Zweiten Staatsprüfung sind im Kolloquium die 
Erfordernisse des weiteren Lehramts zu berücksichtigen. 
Bei einer entsprechenden Ausbildung kann auch der 
Prüfungsteil gemäß § 53 Nr. 1 auf das weitere Lehramt 
bezogen werden. 

Abschnitt II 

Befähigungen zum Lehramt 


für die Sekundarstufe II 

und zum Lehramt für die Sekundarstufe I 


§ 40 

Zuständiges Studienseminar und 


Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare 
mit einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II und einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I in übereinstimmenden 
Fächern werden in einem Studienseminar für das Lehr­
amt für die Sekundarstufe II in den Fächern ihrer Ersten 
Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II 
ausgebildet; eines der beiden Fächer kann durch ein Fach 
der Erweiterungsprüfung zu der Ersten Staatsprüfung 
ersetzt werden. 

(2) In der Ausbildung im Hauptseminar und in den 
Fachseminaren oder in anderen organisatorischen For­
men sind die Erfordernisse des weiteren Lehramts zu 
berücksichtigen (§ 10). 

§ 41 

Ausbildung an Ausbildungsschulen 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II und für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I, die den Vorbereitungs­
dienst in zwei Fächern durchführen wollen, die beide in 
den Schulformen der Sekundarstufe II vorgesehen sind, 
können nach ihrer Wahl im Einstellungsantrag (§ 3 
Abs. 1) angeben, ob sie in der Gesamtschule oder im 
Gymnasium oder in berufsbildenden Schulen ausgebildet 
werden wollen. Sie geben zusätzlich die Schulform der 
Sekundarstufe II an, in der sie ausgebildet werden 
wollen, falls die Zahl der verfügbaren Ausbildungsplätze 
in der gewünschten Schulform nicht ausreicht. Werden 
Studienreferendarinnen und Studienreferendare in der 
Gesamtschule oder im Gymnasium ausgebildet, werden 
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sie in einer jeweils anderen Schulform der Sekundar­
stufe I oder der Sekundarstufe TI tätig (§ 12), werden sie in 
berufsbildenden Schulen ausgebildet, werden sie in einer 
Schulform der Sekundarstufe I tätig (§ 12), sofern ihre 
beiden Unterrichtsfächer in der Stundentafel einer dieser 
Schulformen vertreten sind. 

(2) Studienreferendarinnen und Studienreferendare, 
die eine Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II in Ernährungs- und Hauswirtschafts­
wissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft und einem 
anderen Fach, das in den Stundentafeln der Schulformen 
der Sekundarstufe 11 vorgesehen ist, abgelegt haben, gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

§ 42 

Zweite Staatsprüfung 


In der Zweiten Staatsprüfung sind die Anforderungen 
des weiteren Lehramts in der Regel entweder in der 
Prüfungsleistung gemäß § 53 Nr. 1 oder in einer Prüfungs­
leistung gemäß § 53 Nr. 2 und im Kolloquium zu 
berücksichtigen. 

Abschnitt III 

Befähigungen zum Lehramt für die Sekundarstufe II 


und zum Lehramt für Sonderpädagogik 


§ 43 

Zuständiges Studienseminar und 


Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Studienreferendarinnen und Studienreferendare 
mit einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II und einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik werden in einem Studien­
seminar für das Lehramt für die Sekundarstufe II in den 
Fächern ihrer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für 
die Sekundarstufe II oder nach ihrer Wahl in einem Fach 
einer Erweiterungsprüfung ausgebildet. Eines der beiden 
Fächer muß die sonderpädagogische Fachrichtung sein. 

(2) In der Ausbildung im Hauptseminar und in den 
Fachseminaren oder in anderen organisatorischen For­
men sind die Erfordernisse des weiteren Lehramts zu 
berücksichtigen. 

§ 44 
Ausbildung an Ausbildungsschulen 

Studienreferendarinnen und Studienreferendare für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II und für das 
Lehramt für Sonderpädagogik werden in der Regel in 
berufsbildenden Schulen ausgebildet. Während ihrer 
Ausbildung werden Studienreferendarinnen und Stu­
dienreferendare, die die Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt für die Sekundarstufe II in wenigstens einem 
Unterrichtsfach abgelegt haben, gemäß § 12 in Sonder­
schulen tätig, sofern sie in Gegenstandsbereichen minde­
stens eines ihrer Unterrichtsfächer in Sonderschulen 
unterrichten können, die ihrer sonderpädagogischen 
Fachrichtung entsprechen. Die Ausbildung der übrigen 
Studienreferendarinnen und Studienreferendare enthält 
auch Orientierungsveranstaltungen und Hospitationen in 
Sonderschulen. 

§ 45 

Zweite Staatsprüfung 


In der Zweiten Staatsprüfung sind im Kolloquium die 
Erfordernisse des weiteren Lehramts zu berücksichtigen. 
Bei einer entsprechenden Ausbildung kann auch der 
Prüfungsteil gemäß § 53 Nr. 1 auf das weitere Lehramt 
bezogen werden. 

Abschnitt IV 

Befähigungen zum Lehramt für Sonderpädagogik 


und zum Lehramt für die Primarstufe 


§ 46 

Zuständiges Studienseminar und 


Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mit 
einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonder­
pädagogik und einer Ersten Staatsprüfung für das Lehr­
amt für die Primarstufe werden in einem Studienseminar 
für das Lehramt für Sonderpädagogik ausgebildet. Die 
Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramts­
anwärter erfolgt gemäß § 34. 

(2) In der Ausbildung im Hauptseminar und in den 
Fachseminaren oder in anderen organisatorischen For­
men sind die Erfordernisse des weiteren Lehramts zu 
berücksichtigen. 

§ 47 
Ausbildung an Ausbildungsschulen 

Die schulpraktische Ausbildung findet in der Regel in 
einer Grundschule statt, in der behinderte und nichtbe­
hinderte Schülerinnen und Schüler gemäß § 12 Abs. 2 und 
4 VO-SF unterrichtet werden. Die Ausbildung umfaßt 
auch schulpraktische Tätigkeiten an einer Sonderschule 
im Rahmen des § 12. 

§ 48 

Zweite Staatsprüfung 


(1) Eine unterrichtspraktische Prüfung gemäß § 53 Nr. 2 
ist in dem Unterrichtsfach bzw. Lernbereich zu erbrin­
gen, in dem gemäß § 34 die Ausbildung erfolgt ist, die 
andere unterrichtspraktische Prüfung ist in der sonder­
pädagogischen Fachrichtung zu erbringen. 

(2) Die Anforderungen des weiteren Lehramts sind 
auch im Kolloquium zu berücksichtigen. Bei einer ent­
sprechenden Ausbildung kann auch der Prüfungsteil 
gemäß § 53 Nr. 1 auf das weitere Lehramt bezogen 
werden. 

Abschnitt V 

Befähigungen zum Lehramt für Sonderpädagogik 


und zum Lehramt für die Sekundarstufe I 


§ 49 

Zuständiges Studienseminar und 


Ausbildung im Hauptseminar, in den Fachseminaren 

oder in anderen organisatorischen Formen 


(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mit 
einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonder­
pädagogik und einer Ersten Staatsprüfung für das Lehr­
amt für die Sekundarstufe I werden in einem Studiense­
minar für das Lehramt für Sonderpädagogik ausgebildet. 
Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehr­
amtsanwärter erfolgt gemäß § 34. 

(2) In der Ausbildung im Hauptseminar und in den 
Fachseminaren oder in anderen organisatorischen For­
men sind die Erfordernisse des weiteren Lehramts zu 
berücksichtigen. 

§ 50 

Ausbildung an Ausbildungsschulen 


Die schulpraktische Ausbildung findet in der Regel in 
einer Schule der Sekundarstufe I statt, in der behinderte 
und nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler gemäß § 4 
SchVG und § 7 SchpflG unterrichtet werden. Die Ausbil ­
dung umfaßt auch schulpraktische Tätigkeiten an einer 
Sonderschule im Rahmen des § 12. 

§ 51 

Zweite Staatsprüfung 


(1) Eine unterrichtspraktische Prüfung gemäß § 53 Nr. 2 
ist in dem Unterrichtsfach zu erbringen, in dem gemäß 
§ 34 die Ausbildung erfolgt ist, die andere unterrichts­
praktische Prüfung ist in der sonderpädagogischen Fach­
richtung zu erbringen. 

(2) Die Anforderungen des weiteren Lehramts sind 
auch im Kolloquium zu berücksichtigen. Bei einer ent­
sprechenden Ausbildung kann auch der Prüfungsteil 
gemäß § 53 Nr. 1 auf das weitere Lehramt bezogen 
werden. 
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Fünfter Teil 

Zweite Staatsprüfung 


§ 52 

Zweck der Prüfung 


Die Zweite Staatsprüfung stellt fest, ob und mit 
welchem Erfolg die Kandidatinnen und Kandidaten das 
Ziel des Vorbereitungsdienstes gemäß § 6 erreicht haben. 

§ 53 

Einteilung der Zweiten Staatsprüfung 


Die Zweite Staatsprüfung besteht aus 


1. 	 einer Hausarbeit, 

2. 	 mindestens zwei, höchstens drei unterrichtsprakti ­
schen Prüfungen, 

3. 	 einem Kolloquium. 

§ 54 
Noten 

(1) Die einzelnen Ausbildungs- und Prüfungsleistungen 
sind mit einer der folgenden Noten zu bewerten: 

1 = sehr gut = 	eine Leistung, die den Anforderun­
gen im besonderen Maße ent­
spricht; 

2 =gut 	 eine Leistung, die den Anforderun­
gen voll entspricht; 

3 =befriedigend = eine Leistung, die den Anforderun­
gen im allgemeinen entspricht; 

4 = ausreichend = 	eine Leistung, die zwar Mängel auf­
weist, aber im ganzen den Anforde­
rungen noch entspricht; 

5 = mangelhaft =	eine Leistung, die den Anforderun­
gen nicht entspricht, die jedoch 
erkennen läßt, daß die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit 
behoben werden könnten; 

6 = ungenügend = 	eine Leistung, die den Anforderun­
gen nicht entspricht, und bei der 
selbst die Grundkenntnisse so lük­
kenhaft sind, daß die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben wer­
den könnten. 

Zur differenzierten Bewertung von Ausbildungs- und 
Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Er­
niedrigen oder Erhöhen der einzelnen Note um 0,3 
gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 6,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) Soweit aus den Noten für die einzelnen Ausbil ­
dungs- und Prüfungsleistungen Gesamtnoten gebildet 
werden, entsprechen ihnen folgende Notenbezeichnun­
gen: 

bis 1,5 =sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 =gut, 

über 2,5 bis 3,5 =befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

über 4,0 bis 5,0 = mangelhaft, 

über 5,0 = ungenügend. 


Bei diesen Gesamtnoten wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

§ 55 
Prüfungszeit 

Die Zweite Staatsprüfung findet während des Vorbe­
reitungsdienstes statt. Die Prüfungsleistungen gemäß § 53 
Nr. 1 und 2 werden im dritten oder vierten Ausbildungs­
halbjahr erbracht. Mit der Mitteilung des Themas für eine 
Prüfungsleistung gemäß § 53 Nr. 1 oder mit der Anmel­
dung zu einer Prüfungsleistung gemäß § 53 Nr. 2 tritt der 
Prüfling in das Prüfungsverfahren ein. 

§ 56 
Prüfungsamt 

(1) Die Prüfung wird vor einem Staatlichen Prüfungs­
amt abgelegt. 

(2) Dem Prüfungsamt gehören an: 

1. 	 die Leiterin oder der Leiter des Prüfungsamtes und die 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 

2. 	 die ausbildungsfachlichen und die schulfachlichen 
Dezernentinnen und Dezernenten bei der Bezirksre­
gierung und die schulfachlichen Schulaufsichtsbeam­
tinnen und Schulaufsichtsbeamten der Schulämter, 

3. 	 die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder, 

4. 	 die Leiterinnen und Leiter der Ausbildungsschulen 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter und 
gegebenenfalls weitere vom Prüfungsamt berufene 
Mitglieder der Schulleitung, 

5. 	 Ausbildungskoordinatorinnen und Ausbildungskoor­
dinatoren und ihre Vertreterinnen und Vertreter, 

6. 	 fachkundige Personen, die das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung oder die von ihm bestimmte Be­
hörde in der Regel für die Dauer von fünf Jahren als 
Prüferinnen und Prüfer in das Prüfungsamt beruft. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungs­
tätigkeit unabhängig. 

(4) Als Gutachterin oder Gutachter oder als Mitglied 
eines Prüfungsausschusses in der einzelnen Prüfung 
können in der Regel nur Mitglieder des Prüfungsamtes 
tätig werden, weIche die Befähigung zu dem von den 
Prüflingen angestrebten Lehramt oder zu einem entspre­
chenden Lehramt besitzen. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsamtes scheiden aus dem 
Prüfungsamt aus mit Eintritt in den Ruhestand, Aus­
scheiden aus dem Hauptamt oder Ausscheiden aus ihrer 
Tätigkeit an einem Studienseminar. Die Prüfungsämter 
können die Mitgliedschaft im Prüfungsamt um höchstens 
ein Jahr verlängern. Die Mitglieder des Prüfungsamtes 
gemäß Absatz 2 Nr. 6 scheiden aus dem Prüfungsamt aus, 
wenn ihre Berufung widerrufen wird oder ihre Beru­
fungsfrist abläuft. 

(6) Das Prüfungsamt bildet den jeweiligen Prüfungs­
ausschuß und bestellt die Gutachterinnen und Gutachter. 
Es bestimmt oder überwacht die Termine für Prüfungen, 
erteilt Zeugnisse und Bescheinigungen über die vom 
Prüfungsausschuß ermittelten Ergebnisse der Zweiten 
Staatsprüfungen und ist Widerspruchsbehörde bei Wi­
dersprüchen gegen das Ergebnis der Zweiten Staatsprü­
fung. Es evaluiert und dokumentiert die Prüfungen und 
archiviert die Prüfungsunterlagen. 

§ 57 
Prüfungsausschuß 

(1) Für jeden Prüfling wird ein Prüfungsausschuß 
gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuß setzt sieb zusammen aus 

1. 	 den jeweiligen Fachleiterinnen oder Fachleitern, 

2. 	 der Hauptseminarleiterin oder dem Hauptseminarlei­
ter, 

3. 	 der zuständigen Ausbildungskoordinatorin oder dem 
zuständigen AusbiIdungskoordinator oder deren Ver­
treterinnen oder Vertreter, 

4. 	 einer Fachleiterin oder einem Fachleiter aus einem 
anderen Studienseminar, 

5. 	 einem Mitglied des Prüfungsamtes gemäß § 56 Abs. 2 
Nr. 1, 2 und 4. 

(3) Die unterrichtspraktischen Prüfungen werden von 
der Fachleiterin oder dem Fachleiter des jeweiligen 
Faches sowie den Mitgliedern gemäß Absatz 2 Nr. 2 und 3 
durchgeführt. Das Kolloquium wird von den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses gemäß Absatz 2 Nr. 2,3,4 und 5 
durchgeführt. Bei den unterrichtspraktischen Prüfungen 
kann die Hauptseminarleiterin oder der Hauptseminar­
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leiter durch eine andere Seminarausbilderln oder einen 
anderen Seminarausbilder vertreten werden. Das Prü­
fungsamt bestellt die Prüfungsvorsitzende oder den Prü­
fungsvorsitzenden, die übrigen Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses sowie erforderliche Vertreterinnen oder Ver­
treter. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ver­
pflichtet, über die Vorgänge bei der Prüfungsberatung 
Verschwiegenheit zu bewahren. Bei den Beratungen des 
Prüfungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder zuge­
gen sein. Der Prüfungsausschuß beschließt auf Vorschlag 
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden mit der Mehrheit 
der Stimmen. Seine Mitglieder führen jeweils eine 
Stimme. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stim­
mengleichheit entscheidet das Votum der Vorsitzenden 
oder des Vorsitzenden. 

(5) Die Prüfungsvorsitzenden bestellen die Protokoll ­
führerin oder den Protokollführer. Sie sind verantwort­
lich für den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung. 

(6) Die Teilnahme weiterer Personen mit dienstlichem 
Interesse wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt. 

§ 58 
Hausarbeit 

(1) In der Hausarbeit soll sich der Prüfling systematisch 
mit einem Gegenstand seiner pädagogischen Praxis aus­
einandersetzen und zeigen, daß er fähig ist, Konzepte für 
die Anwendung in der Schule zu entwickeln. 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter be­
stimmen im Einvernehmen mit der oder dem als Erstgut­
achterin oder als Erstgutachter gewählten Seminaraus­
bilderin oder Seminarausbilder und gegebenenfalls der 
zuständigen Ausbildungslehrerin oder dem Ausbildungs­
lehrer das Thema der Hausarbeit. Es muß sich auf 
mehrere der Lehrerfunktionen beziehen und in Zusam­
menhang mit eigenem Unterricht oder mit außerunter­
richtlichen Handlungsfeldern stehen. 

(2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter tei ­
len das Thema der Hausarbeit dem Prüfungsamt inner­
halb des dritten Ausbildungshalbjahres mit. Sofern das 
Thema der Hausarbeit dem Prüfungsamt nicht bis zum 
Ende des dritten Ausbildungshalbjahres mitgeteilt wor­
den ist, bestimmt eine vom Prüfungsamt bestellte Semi­
narausbilderin oder ein Seminarausbilder das Thema. In 
Ausnahmefällen kann das Prüfungsamt eine abwei­
chende Regelung treffen. 

(3) Für die Anfertigung der Hausarbeit stehen vier 
Wochen zur Verfügung, die mit der Mitteilung des 
Themas an das Prüfungsamt beginnen. Ihr Umfang soll in 
der Regel 30 Seiten nicht überschreiten. Die Hausarbeit 
ist beim Studienseminar abzugeben. Die Frist wird auch 
durch Abgabe bei der Post gewahrt. Das Prüfungsamt 
kann auf Antrag den Bearbeitungszeitraum einmalig um 
bis zu zwei Wochen verlängern, sofern der Prüfling aus 
von ihm nicht zu vertretenden Gründen die Hausarbeit 
nicht fristgerecht abgeben kann. Die Entschuldigungs­
grunde müssen mit dem Antrag nachgewiesen werden. 
Für Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehinderten­
gesetzes kann die Frist auf Antrag um einen Monat 
verlängert werden. Der Antrag ist unverzüglich mit 
Bekanntgabe des Themas der Hausarbeit zu stellen. Das 
Prüfungsamt entscheidet über diesen Antrag. 

(4) Erstgutachterin oder Erstgutachter für die Hausar­
beit ist die von der Lehramtsanwärterin oder dem 
Lehramtsanwärter gewählte Seminarausbilderin oder 
der Seminarausbilder. Die Zweitgutachterin oder den 
Zweitgutachter bestellt das Prüfungsamt aus dem Kreis 
der Prüfungsamtsmitglieder gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 3. 

(5) Die Erstgutachterin oder der Erstgutachter erhält 
die Hausarbeit, die nach Begutachtung mit dem Gutach­
ten an die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter 
weitergeleitet wird. Das Gutachten muß der Art der 
Hausarbeit angemessen sein und den Grad selbständiger 
Leistung bewerten sowie Vorzüge und Mängel deutlich 
bezeichnen. Die Zweitgutachterin oder der Zweitgutach­
ter kann sich dem Erstgutachten anschließen oder ein 
abweichendes Gutachten abgeben. Beide Gutachten 

schließen mit einer Note gemäß § 54. Weichen die Noten 
im Sinne von § 54 Abs. 2 um eine Note (mehr als 1,0) 
voneinander ab, bestellt das Prüfungsamt mit dem Ziel, 
ein endgültiges Prüfungsergebnis zu erhalten, eine Dritt ­
gutachterin oder einen Drittgutachter, die oder der die 
Note im Rahmen der Vorbeurteilungen endgültig festlegt. 
Bei geringerer Abweichung ermittelt das Prüfungsamt 
das ungewichtete arithmetische Mittel aus beiden Noten 
und setzt es als Prüfungsergebnis fest. 

(6) Das Prüfungsamt teilt dem Prüfling die für die 
Hausarbeit festgelegte Note unverzüglich mit. Die Ein­
sichtnahme in die Gutachten wird ermöglicht. 

(7) Liegt nach Auffassung einer Gutachterin oder eines 
Gutachters ein Täuschungsversuch vor, so tritt an die 
Stelle des Gutachtens eine Dokumentation des Täu­
schungsversuchs. Sie dient dem Prüfungsamt als Ent­
scheidungsgrundlage. 

§ 59 

Unterrichtspraktische Prüfungen 


(1) In jedem Fach ist eine unterrichtspraktische Prü­
fung verpflichtend. Die unterrichtspraktischen Prüfun­
gen können auf Antrag der Lehramtsanwärterin oder des 
Lehramtsanwärters bis zum Beginn des dritten Ausbil ­
dungshalbjahres vorgezogen werden und sind spätestens 
am Tage des Kolloquiums abzulegen. Der Prüfling kann 
sich einer weiteren unterrichtspraktischen Prüfung un­
terziehen, wenn er beide unterrichtspraktischen Prüfun­
gen bis zu drei Monaten vor dem Ende des Vorbereitungs­
dienstes abgelegt hat und die Ablegung einer dritten 
unterrichtspraktischen Prüfung bis zu vier Monaten vor 
dem Ende des Vorbereitungsdienstes beim Prüfungsamt 
beantragt hat. Sofern ein Prüfling zum Ausgleich einer 
mit der Note "mangelhaft" oder "ungenügend" bewerte­
ten unterrichtspraktischen Prüfung eine weitere unter­
richtspraktische Prüfung ablegt, wird diese Prüfung in 
dem Fach der auszugleichenden unterrichtspraktischen 
Prüfung durchgeführt. Ansonsten kann der Prüfling das 
Fach wählen. Sind beide unterrichtspraktischen Prüfun­
gen mit der Note "mangelhaft" oder "ungenügend" 
bewertet worden, wird die Prüfung als nicht bestanden 
abgebrochen. Dies gilt auch, wenn zusätzlich zu einer 
bereits mit der Note "mangelhaft" oder "ungenügend" 
bewerteten unterrichtspraktischen Prüfung die zum Aus­
gleich abgelegte weitere unterrichtspraktische Prüfung 
mit der Note "mangelhaft" oder "ungenügend" bewertet 
wurde. Beim Lehramt für die Primarstufe darf die 
weitere unterrichtspraktische Prüfung nur in den für die 
Prüfung benannten Fächern und Lernbereichen durchge­
führt werden. 

(2) Unterrichtspraktische Prüfungen sind Unterrichts­
proben. Sie sind so anzulegen, daß in der methodischen 
und didaktischen Planung und Durchführung des Unter­
richts auch die Fähigkeit deutlich wird, komplexere 
unterrichtliche Situationen eigenständig und sachange­
messen auf dem Stand der jeweiligen Fachdiskussion zu 
gestalten. Besondere Formen der unterrichtspraktischen 
Prüfung können mit Zustimmung des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung erprobt werden. 

(3) Die unterrichtspraktischen Prüfungen werden in 
der Schulform durchgeführt, in der die Lehramtsanwär­
terin oder der Lehramtsanwärter ausschließlich oder 
überwiegend ausgebildet worden ist. Unterrichtsprakti ­
sche Prüfungen sollen aus der kontinuierlichen Unter­
richtsarbeit oder der außerunterrichtlichen Arbeit in der 
Ausbildungsschule des Prüflings erwachsen. Unterrichts­
proben sollen der üblichen Unterrichtseinheit im Sinne 
der für die Ausbildungsschule verbindlichen Stundenta­
fel oder sonstiger an ihre Stelle tretender Festlegungen 
entsprechen. 

(4) Im Auftrag des Prüfungsamtes legt das Studiense­
minar auf schriftlichen Vorschlag des Prüflings, der 
frühestens zu Beginn des dritten Ausbildungshalbjahres 
vorgelegt werden kann, den Zeitpunkt, die Klasse oder 
den Kurs oder die vergleichbare Organisationseinheit 
und gegebenenfalls die sonstigen Bedingungen für die 
Durchführung der unterrichtspraktischen Prüfungen 
fest. Das Studienseminar trifft ersatzweise die notwendi­
gen Entscheidungen, wenn die schriftlichen Vorschläge 



13 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 1 vom 7. Januar 1998 

gemäß Satz 1 nicht drei Monate vor dem Ende des 
Vorbereitungsdienstes vorliegen. 

(5) Die Prüflinge benennen im Benehmen mit der 
zuständigen Fachleiterin oder dem zuständigen Fachlei­
ter, bei angeleitetem Unterricht auch im Benehmen mit 
der Ausbildungslehrerin oder dem Ausbildungslehrer, 
das Thema der unterrichtspraktischen Prüfung und teilen 
es eine Woche vorher dem Studienseminar schriftlich mit. 
Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfling den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses eine knappe schriftliche Pla­
nung des Unterrichts oder gegebenenfalls eine kurzge­
faßte schriftliche Planung des Vorhabens vor. Der Prüf­
ling und der Prüfungsausschuß führen vor Bewertung der 
Prüfungsleistung ein Gespräch, in dem Planung und 
Durchführung der Prüfung in größeren didaktischen und 
methodischen Zusammenhängen erörtert werden. 

(6) Der Prüfungsausschuß bewertet die Prüfung unter 
Einbeziehung der Planung und unter Berücksichtigung 
des Gesprächs gemäß Absatz 5 mit einer Note gemäß § 54. 
Das Ergebnis der unterrichtspraktischen Prüfung ist dem 
Prüfling unverzüglich bekanntzugeben. 

(7) Über jede unterrichtspraktische Prüfung ist von 
einem Mitglied des Prüfungsausschusses eine Nieder­
schrift anzufertigen, die Angaben über das Thema und 
den Prüfungsverlauf und die festgelegte Note sowie die 
wesentlichen Begründungen enthält. Die Niederschrift 
ist zur Prüfungsakte zu nehmen. 

(8) Hat der Prüfling drei unterrichtspraktische Prüfun­
gen abgelegt, wird der Prüfungsfeststellung je Fach das 
Ergebnis der gegebenenfalls besten Prüfung zugrunde
gelegt. Die Gesamtnote für die beiden unterrichtsprakti ­
schen Prüfungen wird aus der durch zwei geteilten
Summe der gleich gewichteten Note für beide Prüfungen 
errechnet. 

§ 60 
KolloqUium 

(1) Das Prüfungsverfahren wird mit einem Kolloquium 
abgeschlossen, das 60 Minuten dauert. Es soll dem 
Prüfling ermöglichen, sich mit komplexen pädagogischen 
Fragestellungen auseinanderzusetzen, und zeigen, daß er 
die geforderten fachlichen Standards erreicht hat. 

(2) Der thematische Rahmen des Kolloquiums wird von 
dem Prüfling im Benehmen mit der Hauptseminarleiterin 
oder dem Hauptseminarleiter spätestens zwei Wochen 
vor dem Kolloquium festgelegt. Er ist auf zentrale 
Bereiche des Lehrerhandelns so auszurichten, daß ange­
messene Theoriekenntnisse nachgewiesen werden kön­
nen. 

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende gibt dem 
Prüfling zu Beginn der Prüfung Gelegenheit zu einer 
kurzen thematischen Einführung. 

(4) Der Ausschuß bewertet die Leistung des Prüflings 
im Kolloquium. Die Komplexität der Problemdarstel­
lung, der sachliche Gehalt der Ausführungen, die Folge­
richtigkeit der Gedankenführung, die Eigenständigkeit 
des Urteils und die Kommunikationsfähigkeit sind ab­
schließend mit einer Note gemäß § 54 zu bewerten. Das 
Ergebnis des Kolloquiums ist dem Prüfling unverzüglich 
bekanntzugeben. 

(5) Über das Kolloquium ist von einem Mitglied des 
Ausschusses, das von der Vorsitzenden oder dem Vorsit­
zenden bestimmt wird, eine Niederschrift zu fertigen, in 
der der thematische Rahmen gemäß Absatz 2 und die 
Gegenstände des Kolloquiums aufgeführt sind. In der 
Niederschrift sind das Beratungsergebnis und die be­
schlossene Note einschließlich der wesentlichen Gründe 
für die Notengebung aufzunehmen. Die Niederschrift ist 
zur Prüfungsakte zu nehmen. 

§ 61 

terin oder des Fachleiters gemäß § 17 Abs. 3. Die 
Festlegung entfällt im Falle von Prüfungen für das 
Lehramt für die Primarstufe für das Fach, in dem keine 
Prüfungsleistung erbracht wurde. 

(2) Die Note für jedes Fach wird unter Berücksichti ­
gung einer Dezimalstelle errechnet. § 27 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 

§ 62 

Ermittlung des Gesamtergebnisses 


der Zweiten Staatsprüfung 


(1) Der Prüfungsausschuß gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 
ermittelt das Ergebnis der Zweiten Staatsprüfung aus der 
durch 20 geteilten Summe 

der zehnfach gewichteten zusammenfassenden Note 
gemäß § 17 Abs. 1, 

der vierfach gewichteten Note des Kolloquiums, 
der zweifach gewichteten Note der Hausarbeit, 

- der vierfach gewichteten Gesamtnote für die beiden 
unterrichtspraktischen Prüfungen 

und stellt das unter Berücksichtigung einer Dezimalstelle 
errechnete Gesamtergebnis mit einer Note gemäß § 54 
Abs. 2 fest. 

(2) Die Zweite Staatsprüfung ist nicht bestanden, wenn 

a) das Gesamtergebnis (Absatz 1), 

b) die Note in einem Fach (§ 61 Abs. 1) oder 

c) die Gesamtnote für die beiden unterrichtspraktischen 
Prüfungen (§ 59 Abs. 8 Satz 2) 

nicht mindestens "ausreichend" (4,0) ist. 

(3) Das Prüfungsamt teilt das Prüfungsergebnis schrift ­
lich mit. Die Feststellung des Prüfungsergebnisses ist 
gemäß § 68 VwGO mit dem Widerspruch anfechtbar. 

(4) Die gemäß § 61 Abs. 2 errechnete Gesamtnote in 
jedem Fach, die Note der Hausarbeit und das gemäß 
Absatz 1 errechnete Gesamtergebnis sind im Zeugnis 
über die Zweite Staatsprüfung in Ziffern unter Berück­
sichtigung einer Dezimalstelle und in Worten anzugeben. 

(5) Bei Entscheidungen gemäß § 63 bis 65 wird das 
Ergebnis der Zweiten Staatsprüfung durch das Prüfungs­
amt festgestellt. Das gilt auch für den Ausnahmefall einer 
am Tag des Kolloquiums noch nicht festgelegten Note 
gemäß § 17 Abs. 2. 

§ 63 

Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten 

und Versäumen von Prüfungsterminen 


(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn ein 
Prüfling ohne genügende Entschuldigung 

a) 	die Hausarbeit nicht fristgerecht abliefert, 

b) 	zum Termin für eine unterrichtspraktische Prüfung 
oder für das Kolloquium nicht erscheint. 

(2) Sofern der Prüfling das Thema ohne genügende 
Entschuldigung nicht rechtzeitig bekannt gibt, bestimmt 
eine vom Prüfungsamt bestellte Seminarausbilderin oder 
ein Seminarausbilder das Thema. 

(3) Von einem Prüfling, der sich mit Krankheit ent­
schuldigt, kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug­
nisses verlangt werden. 

(4) Entschuldigungsgrunde müssen unverzüglich gel­
tend gemacht werden. Die Entscheidung über ihre Anre­
chenbarkeit trifft das Prüfungsamt. 

§64 
Rücktritt 

Festsetzung der Leistungsnoten in den Fächern 
(1) Der Prüfling kann aus schwerwiegenden Gründen 

(1) Der Prüfungsausschuß gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 legt den Rücktritt vom Prüfungsverfahren beantragen. Über 
für jedes Fach eine Note fest. Sie errechnet sich aus der den Antrag entscheidet das Prüfungsamt.
durch zwei geteilten Summe der einfach geWichteten 
Noten der zu berücksichtigenden unterrichtspraktischen (2) Tritt ein Prüfling ohne Genehmigung des Prüfungs­
Prüfung und der abschließenden Beurteilung der Fachlei- amtes von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als 
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nicht bestanden. Dies gilt auch, wenn gleichzeitig der 
Antrag auf Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 
gestellt wird. 

(3) Bei Genehmigung des Rücktritts sind noch nicht 
erbrachte und unterbrochene Prüfungsleistungen mit 
anderer ThemensteIlung zu erbringen; die Prüfung wird 
zu einem vom Prüfungsamt bestimmten Zeitpunkt fort ­
gesetzt. 

Die Terminfestlegung entfällt, wenn ein Prüfling auf 
Antrag aus dem Vorbereitungsdienst ausscheidet oder 
unter Wegfall der Dienstbezüge beurlaubt wird. 

(4) Bei Wiederaufnahme des Vorbereitungsdienstes 
innerhalb der nächsten fünf Jahre wird das Prüfungsver­
fahren an der Stelle wieder aufgenommen, an der es 
unterbrochen wurde. 

(5) § 63 Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 65 

Ordnungswidriges Verhalten 


(1) Im Falle eines Täuschungsversuches oder eines 
anderen erheblichen ordnungswidrigen Verhaltens wäh­
rend eines Prüfungsteiles gemäß § 53 Nr. 2 und 3 hält der 
Prüfungsausschuß die Art und den Umfang des Verstoßes 
in der Prüfungsniederschrift fest. Die Niederschrift ist 
zur Prüfungsakte zu übernehmen. 

(2) Über die Folgen eines bei einer Prüfungsleistung 
festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens entscheidet 
das Prüfungsamt. 

(3) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens 
können ausgesprochen werden: 

a) 	Dem Prüfling kann die Wiederholung einzelner oder 
mehrerer Prüfungsleistungen auferlegt werden. 

b) 	Prüfungsleistungen, auf die sich das ordnungswidrige 
Verhalten bezieht, können wie eine mit der Note 
"ungenügend" bewertete Prüfungsleistung behandelt 
und entsprechend in die Ermittlung der Note im Fach 
und der Gesamtnote einbezogen werden. 

c) 	 Die Prüfung kann für nicht bestanden erklärt werden. 
In besonders schweren Fällen kann eine Wiederho­
lungsprüfung ausgeschlossen werden. 

(4) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Prüfung kann diese wegen eines ordnungs­
widrigen Verhaltens für nicht bestanden erklärt werden, 
jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit 
Ausstellung des Zeugnisses. 

§ 66 

Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung 


(1) Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, 
können sie einmal wiederholen. Die Note der Hausarbeit 
wird in die Wiederholungsprüfung übernommen, wenn 
sie mindestens "ausreichend" (4,0) ist. 

(2) Für die Ablegung der WiederhoI:~mgsprüfung ist der 
Vorbereitungsdienst zu verlängern. Uber die Dauer der 
erforderlichen Verlängerung entscheidet gemäß § 62 
Abs. 2 der Prüfungsausschuß, im übrigen das Prüfungs­
amt. Die Verlängerung soll mindestens sechs und höch­
stens zwölf Monate betragen. Während der Verlängerung 
gilt ein Prüfling als in die Prüfung eingetreten. 

(3) Das Prüfungsamt teilt die Festsetzung der Verlänge­
rungsdauer dem Prüfling sowie der Bezirksregierung mit. 

§ 67 

Zeugnisse und Bescheinigungen 


(1) Über die bestandene Zweite Staatsprüfung wird ein 
Zeugnis ausgestellt, über die nicht bestandene Zweite 
Staatsprüfung eine Bescheinigung. 

(2) Zeugnisse und Bescheinigungen sind von der Leite­
rin oder dem Leiter des Prüfungsamtes oder einer 
Stellvertreterin oder einem Stellvertreter zu unterschrei­
ben. Sie werden bei bestandener Prüfung jeweils auf den 
Tag datiert, an dem das Prüfungsergebnis schriftlich 
bekanntgegeben wird. Bei nicht bestandener, endgültig 

nicht bestandener Prüfung und bei Prüfungen außerhalb 
des vierundzwanzigmonatigen Ausbildungszeitraums 
werden sie jeweils auf den Tag datiert, an dem die letzte 
Prufungsleistung erbracht worden ist. 

§ 68 

Besondere Prüfung 


in Erziehungswissenschaft 


(1) Prüflinge, deren Hochschulabschlußprüfung als 
Erste Staatsprüfung oder als Teilprüfung der Ersten 
Staatsprüfung anerkannt worden ist, die aber erzie­
hungswissenschaftliehe Studien noch nicht durch eine 
Prüfung nachgewiesen haben, erbringen diesen Nachweis 
im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung in einer gesonder­
ten Prüfung. Diese muß spätestens bis zum Ende des 
zweiten Ausbildungshalbjahres abgeschlossen sein. 

(2) Das Prüfungsamt bestimmt für jeden Prüfling einen 
Prüfungsausschuß. Dem Prüfungsausschuß gehören an: 

1. 	 die Vorsitzende oder der Vorsitzende gemäß § 56 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3, 

2. 	 die Leiterin oder der Leiter des Vorbereitungskurses 
auf diese Prüfung, 

3. 	 eine weitere Hauptseminarleiterin oder ein weiterer 
Hauptseminarleiter. 

(3) Die Prüfung besteht aus einem Kolloquium von 
60 Minuten Dauer. Die Regelungen der Ordnung der 
Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen zum 
erziehungswissenschaftlichen Studium gelten entspre­
chend. Die Bezirksregierungen richten entsprechende 
Vorbereitungskurse ein. Die Note für die Prüfung bleibt 
im Gesamtergebnis der Zweiten Staatsprüfung unbe­
rücksichtigt. Sie ist dem Prüfling nach der Prüfung 
bekanntzugeben. Das Prüfungsamt stellt eine entspre­
chende Bescheinigung aus. 

(4) Erreicht der Prüfling in der Prüfung nicht minde­
stens die Note "ausreichend" (4,0) oder wird die Prüfung 
nicht in der Frist gemäß Absatz 1 Satz 2 abgelegt, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. Sie kann nur einmal wieder­
holt werden, und zwar innerhalb der folgenden drei 
Monate. Wird auch die Wiederholungsprüfung nicht 
bestanden oder ist die Prüfung auch nach der Verlänge­
rungszeit von drei Monaten nicht abgelegt worden, wird 
der Prüfling vom Verfahren der Zweiten Staatsprüfung 
ausgeschlossen und aus dem Vorbereitungsdienst entlas­
sen. 

Sechster Teil 

Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 


§ 69 

Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 


(1) Das Ministerium für Schule und Weiterbildung oder 
die von ihm beauftragte Behörde kann im Einzelfall eine 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erworbene 
Lehramtsbefähigung als Befähigung für ein entsprechen­
des Lehramt im Sinne des Lehrerausbildungsgesetzes 
anerkennen. 

(2) Die Anerkennung kann im Einzelfall davon abhän­
gig gemacht werden, daß die Lehramtsbefähigung den 
Anforderungen des angestrebten Lehramts entspricht. 
Sie kann mit Einschränkungen ausgesprochen und mit 
der Auflage verbunden werden, weitere Studienleistun­
gen, Ausbildungsleistungen und Prüfungsleistungen zu 
erbringen. 

Siebter Teil 

Schlußbestimmungen 


§ 70 

Schwerbehinderung 


(1) Soweit konkrete Regelungen fehlen, können 
Schwerbehinderten auf Antrag Erleichterungen in Aus­
bildung und Prüfung unter Berücksichtigung der Richtli ­
nien zur Durchführung des Schwerbehindertengesetzes 
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(RdErl. d. Kultusministeriums v. 31. Mai 1989 (BASS 21-06 

Nr. 1) in angemessenem Umfange gewährt werden, soweit 

in dieser Verordnung entsprechende Regelungen nicht 

vorhanden sind. 


(2) Über den Antrag auf Erleichterung bei der Ausbil ­

d,ung entscheidet die zuständige Ausbildungsbehörde. 

Uber den Antrag auf Prüfungserleichterung entscheidet 

das Prüfungsamt. . 


§71 
Übergangsvorschriften 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung finden erst ­

malig Anwendung 


a) 	 auf Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 

des Lehramts für die Primarstufe, die am 1. Februar 

1998 in den Vorbereitungsdienst eintreten, 


b) 	auf Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 

aller übrigen Lehrämter, die am 1. Februar 1999 in den 

Vorbereitungsdienst eintreten. 


(2) Die Bestimmungen der Ordnung des Vorbereitungs­

dienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter 

an Schulen in der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. Juli 1994 (GV. NW. S. 626) finden letztmalig Anwen­

dung 


a) 	 auf Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 

des Lehramts für die Primarstufe, die am 1. Februar 

1997 in den Vorbereitungsdienst eingetreten sind, 


b) 	 auf Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 

aller übrigen Lehrämter, die am 1. Februar 1998 in den 

Vorbereitungsdienst eintreten. 


Sie treten am 1. August 2001 außer Kraft. 

(3) Im Falle der Fortsetzung einer unterbrochenen 

Prüfung gelten die für das unterbrochene Prüfungsver­

fahren geltenden Vorschriften fort. 


§ 72 
Ausführungsvorschriften 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung erläßt 
die zur Ausführung dieser Bestimmungen edorderlichen 
Verwaltungsvorschriften. 

§ 73 

Inkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1998 in Kraft. 


Düsseldod, den 12. Dezember 1997 

Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 


des Landes Nordrhein-Westfalen 


Gabriele Behler 

- GV. NW. 1998 S. 2. 
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